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Hinweise zum Umgang 
mit dem Datenschutz 
 

Es kann vorkommen, dass ihr bei uns mit personenbezogenen Daten arbeiten müsst In dem Fall 

müsst ihr den Datenschutz beachten und dabei gibt es auch keinen Unterschied, ob es um 

Personen aus unserem Team oder um Besucher/innen des Anime-Flohmarktes geht. 

 

Hierbei sind insbesondere die Regelungen aus dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), dem 

Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG), der 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Strafgesetzbuch (StGB) wichtig. 

 

 

Datengeheimnis 
 

Es ist jedem aus unserem Team während und nach ihrer Tätigkeit untersagt, personenbezogene 

Daten unbefugt zu verarbeiten und für Zwecke zu verwenden, für die die betreffende Person 

nicht explizit zugestimmt hat. 

--- §53 BDSG, § 3 TTDSG, $206 StGB 

 

Ausnahmen dazu sind in der DSGVO genannt. --- Art. 6 und 9 DSGVO 

 

Ihr müsst auch dafür Sorge tragen, dass Dritte keinen Zugang zu den Daten haben und ihr nicht 

fahrlässig handelt. 

 

 

Korrektur, Löschung & Auskunft 
 

Jede Person hat zu dem ein Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung 

und Auskunft der über sie gespeicherten Daten, sofern wir nicht aufgrund von anderen Gesetzen 

dazu verpflichtet sind. --- §58 BDSG 

 

Eine geforderte Bearbeitung von Daten, wie z. B. einer Löschung, kann dazu führen, dass  eine 

Leistung, Teilhabemöglichkeit usw. nicht mehr gewährleistet werden kann. 

 

 

 

Seid euch bitte bewusst, dass ihr euch strafbar macht, wenn ihr gegen Gesetze und andere 

Regelungen verstoßt. 

 

Bei weiteren Fragen hierzu wende dich bitte an die Arbeitsgruppe „Rechtliches & Finanzen“. 

Du kannst sie über unser internes Forum (bevorzugt) oder die E-Mail-Adresse 

info@anime-flohmarkt.de kontaktieren.  
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Auszüge aus den 
Gesetzestexten 
 

 

§ 53 BGSG (Bundesdatenschutzgesetz) – Datengeheimnis 

 

Mit Datenverarbeitung befasste Personen dürfen personenbezogene Daten nicht unbefugt 

verarbeiten (Datengeheimnis). Sie sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das 

Datengeheimnis zu verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach der Beendigung ihrer 

Tätigkeit fort. 

 

 

§ 58 BGSG (Bundesdatenschutzgesetz) – Rechte auf Berichtigung und Löschung sowie 

Einschränkung der Verarbeitung 

 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die 

Berichtigung sie betreffender unrichtiger Daten zu verlangen. Insbesondere im Fall von 

Aussagen oder Beurteilungen betrifft die Frage der Richtigkeit nicht den Inhalt der Aussage 

oder Beurteilung. Wenn die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Daten nicht festgestellt werden 

kann, tritt an die Stelle der Berichtigung eine Einschränkung der Verarbeitung. In diesem 

Fall hat der Verantwortliche die betroffene Person zu unterrichten, bevor er die 

Einschränkung wieder aufhebt. Die betroffene Person kann zudem die Vervollständigung 

unvollständiger personenbezogener Daten verlangen, wenn dies unter Berücksichtigung der 

Verarbeitungszwecke angemessen ist. 

 

(2) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die 

Löschung sie betreffender Daten zu verlangen, wenn deren Verarbeitung unzulässig ist, deren 

Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist oder diese zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung gelöscht werden müssen. 

 

(3) Anstatt die personenbezogenen Daten zu löschen, kann der Verantwortliche deren 

Verarbeitung einschränken, wenn  

 

1. Grund zu der Annahme besteht, dass eine Löschung schutzwürdige Interessen einer 

betroffenen Person beeinträchtigen würde, 

 

2. die Daten zu Beweiszwecken in Verfahren, die Zwecken des § 45 dienen, weiter 

aufbewahrt werden müssen oder 

 

3. eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit 

unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist. 

 

In ihrer Verarbeitung nach Satz 1 eingeschränkte Daten dürfen nur zu dem Zweck verarbeitet 

werden, der ihrer Löschung entgegenstand. 
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(4) Bei automatisierten Dateisystemen ist technisch 

sicherzustellen, dass eine Einschränkung der 

Verarbeitung eindeutig erkennbar ist und eine 

Verarbeitung für andere Zwecke nicht ohne weitere 

Prüfung möglich ist. 

 

(5) Hat der Verantwortliche eine Berichtigung vorgenommen, hat er einer Stelle, die ihm die 

personenbezogenen Daten zuvor übermittelt hat, die Berichtigung mitzuteilen. In Fällen der 

Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung nach den Absätzen 1 bis 3 hat 

der Verantwortliche Empfängern, denen die Daten übermittelt wurden, diese Maßnahmen 

mitzuteilen. Der Empfänger hat die Daten zu berichtigen, zu löschen oder ihre Verarbeitung 

einzuschränken. 

 

(6) Der Verantwortliche hat die betroffene Person über ein Absehen von der Berichtigung 

oder Löschung personenbezogener Daten oder über die an deren Stelle tretende 

Einschränkung der Verarbeitung schriftlich zu unterrichten. Dies gilt nicht, wenn bereits die 

Erteilung dieser Informationen eine Gefährdung im Sinne des § 56 Absatz 2 mit sich bringen 

würde. Die Unterrichtung nach Satz 1 ist zu begründen, es sei denn, dass die Mitteilung der 

Gründe den mit dem Absehen von der Unterrichtung verfolgten Zweck gefährden würde. 

 

(7) § 57 Absatz 7 und 8 findet entsprechende Anwendung. 

 

 

§ 3 TTDSG, Art. 1, 2 & 3 (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz) – Rechte 

auf Berichtigung und Löschung sowie Einschränkung der Verarbeitung 

 

(1) Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der Inhalt der Telekommunikation und ihre 

näheren Umstände, insbesondere die Tatsache, ob jemand an einem 

Telekommunikationsvorgang beteiligt ist oder war. Das Fernmeldegeheimnis erstreckt sich 

auch auf die näheren Umstände erfolgloser Verbindungsversuche. 

 

(2) Zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses sind verpflichtet  

 

• Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten sowie natürliche 

und juristische Personen, die an der Erbringung solcher Dienste mitwirken, 

 

• Anbieter von ganz oder teilweise geschäftsmäßig angebotenen 

Telekommunikationsdiensten sowie natürliche und juristische Personen, die an der 

Erbringung solcher Dienste mitwirken, 

 

• Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze und 

 

• Betreiber von Telekommunikationsanlagen, mit denen geschäftsmäßig 

Telekommunikationsdienste erbracht werden. 

 

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch nach dem Ende der Tätigkeit fort, durch die sie 

begründet worden ist. 
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(3) Den nach Absatz 2 Satz 1 Verpflichteten ist es 

untersagt, sich oder anderen über das für die Erbringung 

der Telekommunikationsdienste oder für den Betrieb ihrer 

Telekommunikationsnetze oder ihrer 

Telekommunikationsanlagen einschließlich des Schutzes 

ihrer technischen Systeme erforderliche Maß hinaus Kenntnis vom Inhalt oder von den 

näheren Umständen der Telekommunikation zu verschaffen. Sie dürfen Kenntnisse über 

Tatsachen, die dem Fernmeldegeheimnis unterliegen, nur für den in Satz 1 genannten Zweck 

verwenden. Eine Verwendung dieser Kenntnisse für andere Zwecke, insbesondere die 

Weitergabe an andere, ist nur zulässig, soweit dieses Gesetz oder eine andere gesetzliche 

Vorschrift dies vorsieht und sich dabei ausdrücklich auf Telekommunikationsvorgänge 

bezieht. Die Anzeigepflicht nach § 138 des Strafgesetzbuches hat Vorrang. 

 

 

§ 206 StGB (Strafgesetzbuch) - Verletzung des Post- oder Fernmeldegeheimnisses 

 

(1) Wer unbefugt einer anderen Person eine Mitteilung über Tatsachen macht, die dem Post- 

oder Fernmeldegeheimnis unterliegen und die ihm als Inhaber oder Beschäftigtem eines 

Unternehmens bekanntgeworden sind, das geschäftsmäßig Post- oder 

Telekommunikationsdienste erbringt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 

Geldstrafe bestraft. 

 

(2) Ebenso wird bestraft, wer als Inhaber oder Beschäftigter eines in Absatz 1 bezeichneten 

Unternehmens unbefugt  

 

1. eine Sendung, die einem solchen Unternehmen zur Übermittlung anvertraut worden 

und verschlossen ist, öffnet oder sich von ihrem Inhalt ohne Öffnung des Verschlusses 

unter Anwendung technischer Mittel Kenntnis verschafft, 

 

2. eine einem solchen Unternehmen zur Übermittlung anvertraute Sendung unterdrückt 

oder 

 

3. eine der in Absatz 1 oder in Nummer 1 oder 2 bezeichneten Handlungen gestattet oder 

fördert. 

 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Personen, die  

 

1. Aufgaben der Aufsicht über ein in Absatz 1 bezeichnetes Unternehmen wahrnehmen, 

 

2. von einem solchen Unternehmen oder mit dessen Ermächtigung mit dem Erbringen 

von Post- oder Telekommunikationsdiensten betraut sind oder 

 

3. mit der Herstellung einer dem Betrieb eines solchen Unternehmens dienenden Anlage 

oder mit Arbeiten daran betraut sind. 

 

(4) Wer unbefugt einer anderen Person eine Mitteilung über Tatsachen macht, die ihm als 

außerhalb des Post- oder Telekommunikationsbereichs tätigem Amtsträger auf Grund eines 
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befugten oder unbefugten Eingriffs in das Post- oder 

Fernmeldegeheimnis bekanntgeworden sind, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 

bestraft. 

 

(5) Dem Postgeheimnis unterliegen die näheren Umstände des Postverkehrs bestimmter 

Personen sowie der Inhalt von Postsendungen. Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der 

Inhalt der Telekommunikation und ihre näheren Umstände, insbesondere die Tatsache, ob 

jemand an einem Telekommunikationsvorgang beteiligt ist oder war. Das 

Fernmeldegeheimnis erstreckt sich auch auf die näheren Umstände erfolgloser 

Verbindungsversuche. 

 

 

 


